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Auf eine Kabelbrücke über eine Straße ist mit:
 
(j) Vz 123 und mit entspr. Abstand (s. Hinweis) mit 
(k) Vz 112 + Vz 274-10 jeweils aus beiden Richtungen
hinzuweisen. Die Absicherung der Kabelbrücke erfolgt:

am Tag 
(l) über die Straße sowie
(m) im Parkstreifen z.B. bei  Ein- und  Ausfahrten
jeweils mit Vz 605-10/-20 
  
bei schlechten Sichtverhältnissen / Nacht
(n) über die Straße
(o) im Parkstreifen z.B. bei Ein- und Ausfahrten
jeweils mit Vz 605-10/-20 + WLG

Hinweis: Der Abstand zwischen Vz 123 und Vz 112
+Vz 274-10 sowie die ggf. schrittweise Geschwin-
digkeitsreduzierung, ist der RSA21 zu nehmen. 
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Radweg: mit baulicher Trennung zur Fahrbahn
Radfahrstreifen: ohne bauliche Trennung zur Fahrbahn

(c) Auf eine Kabelbrücke über einem Radweg oder Rad-
fahrstreifen ist grundsätzlich mit Vz 101 + Vz 112 hin-
zuweisen! Die weitere Absicherung der Kabelbrücke
erfolgt: 

am Tag 
(d) gesamt über Geh- und Radweg sowie 
(e) ausschließlich über Radweg mit Vz 600-60 
(f) über Radfahrstreifen mit Vz 605-10/-20 

bei schlechten Sichtverhältnissen / Nacht 
(g) gesamt über Geh- und Radweg sowie  
(h) ausschließlich über Radweg mit Vz 600-60 + WLG  
(i) über Radfahrstreifen mit Vz 605-10/-20 + WLG 

Die Absicherung einer Kabelbrücke auf dem Gehweg
und bei Ein- und Ausfahrten mit Platzierung der
Kabelbrücke auf dem Gehweg erfolgt:

(a) am Tag mit Vz 600-60

(b) bei schlechten Sichtverhältnissen / Nacht mit
Vz 600-60 + WLG

Kabelbrücken im Bereich Gehweg, Radweg und Radfahrstreifen sowie Straße

(Provisorische) Kabel, Schläuche und Leitungen sind beim Überqueren von Verkehrs�ächen zu sichern, ohne
dass diese den Verkehr behindern oder einschränken. Kabelbrücken verhindern Stolper- und Unfallgefahren
und schützen gleichzeitig die Kabel, Schläuche und Leitungen.
Nach RSA21 darf dabei der Verkehrs�uss und -sicherheit nicht beeinträchtigt werden.
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Kabelbrücke         Vz 600-60      Vz 600-60 + Warnleuchte Gelb (WLG)       Vz 605-10/-20

  Vz 123 (Arbeitsstelle)         Vz 274-10 (Geschwindigkeitsbegrenzung 10 km/h)      
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  Vz 605-10/-20 + WLG          Vz 101 (Gefahrenstelle)   Vz 112 (unebene Fahbahn)   


